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VI. 
Entgelt 

 
§ 14 Die Bestandteile des Entgeltes 

 
(1) Das Entgelt der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters besteht aus dem Grundentgelt 
(§ 15) und dem Kinderzuschlag (§ 19a). 
(2) Neben dem Entgelt erhält die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter 
 a)  Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge gemäß Anlage 7a, 

b)  ggf. eine Besitzstandszulage (§ 18), 
c)  der Entgeltgruppe 3 und 4 in der Pflege und Betreuung, die vor dem 

1. Oktober 2012 eingestellt worden sind, eine monatliche Zulage in Höhe von 
80 €; die nach dem 30. September 2012 eingestellt werden, eine monatliche 
Zulage in Höhe von 80 € nach einer Beschäftigungszeit von 96 Monaten, 

d)  deren Tätigkeit durch ausdrückliche Anordnung die ständige Vertretung anderer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfasst, eine monatliche Zulage in Höhe von 
50 v. H. der Differenz zu der nächsthöheren Entgeltgruppe. Ständige 
Vertreterinnen und Vertreter sind nicht die Vertreterinnen und Vertreter in 
Urlaubs- oder sonstigen Abwesenheitsfällen. 

e) mit ausdrücklich übertragenen Tätigkeiten 
− in der Praxisanleitung in Pflegeeinrichtungen gemäß § 4 Abs. 3 der 

Pflegeberufe-Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung (PflAPrV) 
− für die eine Fachweiterbildung in Palliativ-Care (vgl. § 37b und § 39a 

SGB V) oder Wundmanagement von mindestens 160 Zeitstunden 
erforderlich ist  

  eine monatliche Zulage in Höhe von 50% der Differenz zwischen Entgeltgruppe 
7 und Entgeltgruppe 8 in der individuellen Stufe, soweit und solange diese 
Tätigkeiten Bestandteil ihrer regelmäßigen Arbeitszeit sind. Beim 
Zusammentreffen mehrerer angegebener Sachverhalte wird die Zulage nur 
einmal gezahlt. Zu demselben Zweck vom Dienstgeber geleistete Zulagen, auf 
die kein Anspruch aus den AVR-EmK bestand, sowie Höhergruppierungen, die 
an die Tätigkeit der Praxisanleitung gebunden sind, werden auf die Zulage nach 
Buchstabe e) Satz 1 angerechnet. 

f) eine Intensivzulage in Höhe von 150 €, sofern ihr bzw. ihm Tätigkeiten in der 
Intensivpflege (EG 8) ausdrücklich übertragen sind und sie bzw. er eine 
abgeschlossene oder anerkannte Fachweiterbildung in der Intensiv- und 
Anästhesiepflege nach DKG-Empfehlung zur pflegerischen Weiterbildung vom 
17. September 2018 in der jeweils geltenden Fassung absolviert hat.  
Auf Basis einzelvertraglicher Vereinbarungen gezahlte Zulagen für in Satz 1 
genannte Tätigkeiten werden auf die Zulage nach Buchstabe f) angerechnet. 

g) der Entgeltgruppen 7 A Nr. 1a und 8 A Nr. 1 a mit ausdrücklich übertragenen 
  aa. Tätigkeiten in der Pflege in Krankenhäusern gemäß § 107 Abs. 1 SGB V in 

der unmittelbaren pflegerischen Patientenversorgung auf bettenführenden 
Stationen in Krankenhäusern gemäß § 17b Abs. 4 Krankenhausfinanzie-
rungsgesetz (KHG) i.V.m. § 6a Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) oder 
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  bb. Tätigkeiten in der Pflege in Einrichtungen der Altenpflege oder 
  cc. Tätigkeiten in der Pflege und in der Betreuung in stationären Einrichtungen 

der Eingliederungshilfe im Bereich Wohnen 
 eine monatliche Zulage in Höhe von 100 €. Die Zulage erhalten auch Mitarbeitende 

der Anlage 1 Entgeltgruppe 8 B Nr. 1a soweit ihnen zusätzlich zu den in Satz 1 unter 
aa) bis cc) genannten Tätigkeiten entsprechende Leitungsaufgaben übertragen 
worden sind. Auf Basis einzelvertraglicher Vereinbarungen gezahlte Zulagen für die 
in Satz 1 und Satz 2 genannten Tätigkeiten werden auf die Zulagen nach Buchstabe 
g) angerechnet. 

(3) Sonstige Zuwendungen werden nach den Anlagen 12 und 14 der AVR in der jeweils 
gültigen Fassung gezahlt. 
 
§ 14 
in der Fassung ab 1. Juli 2026: Die Bestandteile des Entgeltes 
 
Das Entgelt der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters besteht aus dem Grundentgelt (§ 15) 
und dem Kinderzuschlag (§ 19a). 
(2) Neben dem Entgelt erhält die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter 

a. Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge gemäß Anlage 7a, 
b. ggf. eine Besitzstandszulage (§ 18), 
c. der Entgeltgruppe 3 und 4 in der Pflege und Betreuung, die vor dem 

1. Oktober 2012 eingestellt worden sind, eine monatliche Zulage in Höhe von 
100 €; die nach dem 30. September 2012 eingestellt werden, eine monatliche 
Zulage in Höhe von 100 € nach einer Beschäftigungszeit von 96 Monaten, 

d. deren Tätigkeit durch ausdrückliche Anordnung die ständige Vertretung 
anderer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfasst, eine monatliche Zulage in 
Höhe von 50 v. H. der Differenz zu der nächsthöheren Entgeltgruppe. Ständige 
Vertreterinnen und Vertreter sind nicht die Vertreterinnen und Vertreter in 
Urlaubs- oder sonstigen Abwesenheitsfällen. 

e. in der Entgeltgruppe 7 oder 8 die bzw. der aufgrund ausdrücklicher 
Übertragung ständig Tätigkeiten in der Praxisanleitung 

− gemäß § 4 Abs. 3 der Pflegeberufe-Ausbildungs- und Prüfungs-
verordnung (PflAPrV) oder 

− gemäß § 3 Abs. 1 der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für 
Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter (NotSan-APrV) 

ausübt, eine monatliche Zulage in Höhe von 200 Euro. Für Tätigkeiten nach 
Buchstabe e) bisher auf der Grundlage von einzelvertraglichen 
Vereinbarungen gezahlte Zulagen werden auf die Zulage nach Buchstabe e) 
angerechnet. Beim Zusammentreffen der Zulagen nach Buchstabe e) und 
Buchstabe f) wird nur die höchste Zulage gezahlt. 

f. in der Entgeltgruppe 7 mit ausdrücklich übertragenen Tätigkeiten, für die eine 
Fachweiterbildung in Palliative Care (vgl. § 37b und § 39a SGB V) oder 
Wundmanagement von mindestens 160 Zeitstunden erforderlich ist, eine 
monatliche Zulage in Höhe von 50 % der Differenz zur Entgeltgruppe 8 in der 
individuellen Stufe, soweit diese Tätigkeiten mehr als die Hälfte ihrer 
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regelmäßigen Arbeitszeit ausmachen. Beim Zusammentreffen mehrerer 
angegebener Sachverhalte wird die Zulage nur einmal gezahlt. Für Tätigkeiten 
nach Buchstaben f) bisher auf der Grundlage von einzelvertraglichen 
Vereinbarungen gezahlte Zulagen werden auf die Zulage nach Buchstabe f) 
angerechnet. Beim Zusammentreffen der Zulagen nach Buchstabe e) und 
Buchstabe f) wird nur die höhere Zulage gezahlt. 

g. eine Intensivzulage in Höhe von 150 €, sofern ihr bzw. ihm Tätigkeiten in der 
Intensivpflege (EG 8) ausdrücklich übertragen sind und sie bzw. er eine 
abgeschlossene oder anerkannte Fachweiterbildung in der Intensiv- und 
Anästhesiepflege nach DKG-Empfehlung zur pflegerischen Weiterbildung vom 
17. September 2018 in der jeweils geltenden Fassung absolviert hat. Auf Basis 
einzelvertraglicher Vereinbarungen gezahlte Zulagen für in Satz 1 genannte 
Tätigkeiten werden auf die Zulage nach Buchstabe g) angerechnet. 

h. in der 
1. Entgeltgruppe 7 A Nr. 1a oder 8 A Nr. 1a mit ausdrücklich 
übertragenen 

a. Tätigkeiten in der Pflege in Krankenhäusern gemäß § 107 Abs. 1 
SGB V in der unmittelbaren pflegerischen Patientenversorgung auf 
betten-führenden Stationen in Krankenhäusern gemäß § 17b Abs. 4 
Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) i. V. m. § 6a Krankenhaus-
entgeltgesetz (KHEntgG) oder 

b. Tätigkeiten in der Pflege in Einrichtungen der Altenpflege oder 
c. Tätigkeiten in der Pflege und in der Betreuung im Bereich Wohnen in 

stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe oder Jugendhilfe 
oder 

d. Tätigkeiten in der palliativen Pflege oder palliativmedizinischen 
Versorgung in Hospizen gemäß § 39a Abs. 1 SGB V oder 

2. Entgeltgruppe 7 A Nr. 1b mit ausdrücklich übertragenen Tätigkeiten 
als Gruppenleiterin bzw. Gruppenleiter in einer Werkstatt für Menschen mit 
Behinderungen (WfbM) im Bundesland Nordrhein-Westfalen, soweit diese 
Tätigkeiten überwiegend in speziellen für Menschen mit Behinderungen nach 
Hilfebedarfsgruppe 3 (gemäß Rahmenvertrag für Nordrhein-Westfalen nach 
§ 131 SGB IX, Stand 23.07.2019) eingerichteten Gruppen wahrgenommen 
werden, 

eine monatliche Zulage in Höhe von 100 Euro. Die Zulage erhalten auch Mitarbeitende 
der Anlage 1 Entgeltgruppe 8 B Nr. 1a, soweit ihnen zusätzlich zu den in Satz 1 unter 
Ziffer 1 genannten Tätigkeiten entsprechende Leitungsaufgaben übertragen worden 
sind. Auf Basis einzelvertraglicher Vereinbarungen gezahlte Zulagen für die in Satz 1 und 
Satz 2 genannten Tätigkeiten werden auf die Zulagen nach Buchstabe h) angerechnet. 
Die Zulage nach Ziffer 1 Buchstabe d) für Tätigkeiten in der palliativen Pflege oder 
palliativmedizinischen Versorgung wird nicht zusätzlich zu einer Zulage für Tätigkeiten 
mit einer erforderlichen Fachweiterbildung in Palliative Care nach Absatz 2 Buchstabe f) 
gezahlt. 

i. befristet für die Zeit ab 01.07.2026 bis zum 30.06.2028 eine Zulage in Höhe 
von 50% der Differenz zwischen individueller Entgeltgruppe und Stufe und der 
nächsthöheren Entgeltgruppe gleicher Stufe in einer Einrichtung nach Anlage 
„Besondere Bedarfe von Menschen mit Demenz“ gem. § 17 Abs. 5 Satz 4 des 



AVR-EmK Austauschseiten 33-34.2 

Rahmenvertrags für vollstationäre Pflege gemäß § 75 Abs. 1 SGB XI für das 
Land Baden-Württemberg (Rahmenvertrag), soweit und solange die 
Tätigkeiten in einer solchen Einrichtung in Baden-Württemberg überwiegender 
Bestandteil ihrer bzw. seiner regelmäßigen Arbeitszeit sind.  
Auf Basis einzelvertraglicher Vereinbarungen gezahlte Zulagen für die in          
Satz 1 genannten Tätigkeiten werden auf die Zulage nach Buchstabe i) 
angerechnet.1 

(3) Sonstige Zuwendungen werden nach den Anlagen 12 und 14 der AVR in der jeweils 
gültigen Fassung gezahlt. 
 
§ 15 Grundentgelt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 
(1) Das Grundentgelt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bemisst sich gemäß der 
Entgelttabelle der Anlage 2 nach Stufen (Einarbeitungsstufe, Basisstufe, Erfahrungs-
stufe 1, Erfahrungsstufe 2 und Erfahrungsstufe 3). 
(2) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen eine Tätigkeit erstmals übertragen wird, 
erhalten das Grundentgelt nach der Einarbeitungsstufe ihrer Entgeltgruppe. Die 
Einarbeitungszeit in der Einarbeitungsstufe in der jeweiligen Entgeltgruppe richtet sich 
nach den in der Entgelttabelle angegebenen Monaten. Für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Entgeltgruppen 1 und 2 entfällt die Einarbeitungsstufe. 
(3) Nach der Einarbeitungszeit erhalten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Grund–
entgelt ihrer Entgeltgruppe nach der Basisstufe. Die Erfahrungszeit in der Basisstufe für 
die jeweilige Entgeltgruppe richtet sich nach den in der Entgelttabelle angegebenen 
Monaten. In der Erfahrungszeit erwerben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Organisations- und Berufskenntnisse. 
(4) Nach der Erfahrungszeit erhalten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgrund des 
Zugewinns an Organisations- und Berufskenntnissen das Grundentgelt ihrer Entgelt-
gruppe aus der Erfahrungsstufe 1. In den EG 5 bis EG 13 erhalten die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter nach einer weiteren Erfahrungszeit ihr Grundentgelt aus der 
Erfahrungsstufe 2. In den EG 7 bis EG 13 erhalten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
nach einer weiteren Erfahrungszeit ihr Grundentgelt aus der Erfahrungsstufe 3. 

(5) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten von Beginn des Monats an, in dem die 
nächste Stufe erreicht wird, das Tabellenentgelt nach der neuen Stufe. 
(5a) 1Zur Deckung des Personalbedarfs (Personalgewinnung und -bindung) kann 
Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern abweichend von Absatz 2 bis 4 ein um bis zu zwei 
Stufen höheres Entgelt ganz oder teilweise vorweg gewährt werden. 2Haben 
Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter bereits die Endstufe ihrer jeweiligen Entgeltgruppe 
erreicht, kann ihnen bei Vorliegen der Voraussetzungen aus Satz 1 ein bis zu 20 v.H. der 
Basisstufe ihrer jeweiligen Entgeltgruppe höheres Entgelt gezahlt werden. 
 

 
1 Die Ergänzung in § 14 Abs. 2 i) AVR-EmK tritt zum 01.07.2026 in Kraft und gilt zunächst 

befristet für zwei Jahre, längstens für die Dauer der Geltung der Anlage „Besondere Bedarfe 
von Menschen mit Demenz“ gem. § 17 Abs. 5 Satz 4 des Rahmenvertrags für vollstationäre 
Pflege gemäß § 75 Abs. 1 SGB XI für das Land Baden-Württemberg (Rahmenvertrag). 
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Anmerkung zu Absatz 5a: 
 
Soweit es zur Deckung des Personalbedarfs (Personalbindung und -gewinnung) 
erforderlich ist, kann anstelle des Vorziehens von Stufen nach § 15 Abs. 5a sowohl 
Gruppen von Mitarbeitenden als auch einer einzelnen Mitarbeiterin Zulagen und 
Zuschläge maximal in Höhe von 20 % der Endstufe ihrer jeweiligen Eingruppierung 
gewährt werden. Dies ist in einer Nebenabrede zum Dienstvertrag zu regeln. Die Zulage 
kann zeitlich befristet bzw. widerruflich vereinbart werden. 
Die Zulage kann auch im Rahmen des Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz 
(PUEG), insbesondere bei der Einführung und Umsetzung von Springerpool- oder 
Flexteam-Lösungen genutzt werden. 
(6) Nachgewiesene förderliche Zeiten beruflicher Tätigkeit der letzten fünf Jahre vor der 
Einstellung werden auf die Zeiten des Erreichens der jeweiligen Stufe angerechnet. Die 
anzurechnenden Berufszeiten werden am Beginn des Dienstverhältnisses festgestellt. 
(7) Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter hat die anrechnungsfähigen Zeiten innerhalb 
einer Ausschlussfrist von drei Monaten nach Aufforderung durch die Dienstgeberin bzw. 
den Dienstgeber nachzuweisen. Zeiten, für die der Nachweis nicht fristgemäß erbracht 
wird, werden nicht angerechnet. Kann der Nachweis aus einem von der Mitarbeiterin bzw. 
vom Mitarbeiter nicht zu vertretenden Grunde innerhalb der Ausschlussfrist nicht erbracht 
werden, so ist die Frist auf Antrag zu verlängern. 

Überleitungsregelung zu § 15: 

Die bereits in der Erfahrungsstufe 2 zurückgelegten Zeiten werden auf die für das 
Erreichen der Erfahrungsstufe 3 erforderliche Verweildauer angerechnet. Mitarbeiterin- 
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